
Kantonsrat St.Gallen 22.16.06 

 

 

 

C:\Users\SVC-FAS-Gever-dconv\AppData\Local\Temp\17\w.17\bb_sgprod-847125 .DOCX  

Nachtrag zum Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht 
 

 

Antrag der Redaktionskommission vom 12. Juni 2017 

 

 

Art. 37:   Ausländische und staatenlose Jugendliche, welche über eine 

Niederlassungsbewilligung verfügen und die Voraussetzungen  

für die Eignung nach Art. 12 undbis 14 dieses Erlasses erfüllen, 

werden nach Art. 106 Abs. 1 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 

20011 selbständig eingebürgert. 
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